
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die Bildungsberatung 
Vwv vom 13. November 2000 
Az.: 64-6402.0/62 
 
I. Grundsätze und Ziele 
 
Die Bildungsberatung soll dazu beitragen, das verfassungsmäßig garantierte Recht des jungen 
Menschen auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung zu verwirklichen und ihn 
in der bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit zu unterstützen. 
Die Aufgaben der Bildungsberatung umfassen dabei insbesondere die Schullaufbahnberatung 
sowie die Beratung bei Schulschwierigkeiten in Einzelfällen. Darüber hinaus unterstützen 
die Einrichtungen der Bildungsberatung Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologisch-
pädagogischen Fragen. Beratung ist ein wesentlicher Bestandteil des Erziehungs- und Bildungsauftrags 
der Schule und damit zunächst Aufgabe jeder Lehrerin und jeden Lehrers. 
Angesichts der Vielfalt und Differenziertheit des Bildungsangebots und der Konfrontation der 
Schule mit Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, die den Erziehungszielen der 
Schule entgegenwirken und die mit den erzieherischen Methoden der Pädagogik allein nicht 
bewältigt werden können, ist es notwendig, bestimmte schulische Beratungsaufgaben besonders 
qualifizierten Beraterinnen und Beratern zuzuweisen. 
Dementsprechend wirken bei der Erfüllung der in § 19 Schulgesetz festgelegten Aufgaben 
der Bildungsberatung die überörtlich eingerichteten Schulpsychologischen Beratungsstellen 
sowie Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer an den Schulen mit. Um dem natürlichen 
Erziehungsrecht der Eltern Rechnung zu tragen, erfolgen Beratungen grundsätzlich in 
Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten. 
 
II. Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer 
 
1. Allgemeines 
Für besondere Beratungsaufgaben werden durch das Oberschulamt an den Schulen Lehrerinnen und 
Lehrer bestellt, die eine zusätzliche Ausbildung als Beratungslehrerin oder Beratungslehrer absolviert 
haben oder eine gleichwertige Ausbildung besitzen. 
Beratungstätigkeit gehört zum Hauptamt dieser Lehrkräfte. Sie üben ihre Beratungstätigkeit 
neben ihrem Unterrichtsauftrag aus, der entsprechend dem Umfang ihrer Beratungstätigkeit 
ermäßigt wird (vgl. Verwaltungsvorschrift über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen 
Schulen vom 10. November 1993, K.u.U. S. 469, in der jeweils geltenden Fassung). In der 
Regel wird eine Beratungslehrerin oder ein Beratungslehrer für mehrere Schulen, bei größeren 
Schulen für die Schule bestellt, an der sie oder er unterrichtet. 
 
2. Aufgaben 
 
Schwerpunkt der Aufgaben ist die Schullaufbahnberatung, d. h. die Information und Beratung 
von Schülerinnen, Schülern und Eltern über die geeigneten Bildungsgänge. Insbesondere 
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2.1 beraten sie Schülerinnen, Schüler und Eltern in Fragen der Schullaufbahnwahl und des 
Schullaufbahnwechsels, z. B. bei der Einschulung, beim Übergang auf die auf der 
Grundschule aufbauenden Schularten, beim Durchlaufen der Orientierungsstufe an den 
einzelnen Schularten, bei der Zuweisung zu Stütz- und Förderkursen, beim Übergang 
von einer Schulart in eine andere, bei Entscheidungen über anzustrebende Bildungsabschlüsse, 
bei der Fächerwahl im Wahlpflichtbereich, bei der Zuweisung in Leistungsgruppen, 
bei der Orientierung über das berufliche Schulwesen, beim Übergang in die 
Oberstufe des allgemein bildenden Schulwesens sowie in das berufliche Schulwesen; 
 
2.2 unterstützen sie die zuständigen Berufs- und Studienberaterinnen und -berater bei der 
beruflichen Orientierung und bei der studienvorbereitenden Beratung; 
 
2.3 wirken sie mit bei örtlichen Informationsveranstaltungen zur Schullaufbahnwahl; 
 
2.4 machen sie Ratsuchenden Informationsmaterial zugänglich; 
 
2.5 helfen sie Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung von Schulschwierigkeiten, 
soweit Möglichkeiten hierzu im pädagogischen Bereich liegen. Insbesondere sind Leistungsschwächen 
(Leistungsabfall und -schwankungen) sowie Lernschwierigkeiten zu 
nennen; 
 
2.6 helfen sie an beruflichen Schulen in Kooperation mit der Berufsberatung und den 
Ausbildungsberaterinnen und -beratern der Kammern bei der Bewältigung von Schwierigkeiten 
in der Ausbildung. Weitergehende, insbesondere psychotherapeutische Maßnahmen bei 
einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Klassen gehören nicht zu den Aufgaben. 
 
3. Methoden 
 
3.1 Die wichtigste Methode der Beratung ist das persönliche Gespräch. Besondere Untersuchungs- 
und Testverfahren dürfen nur eingesetzt werden, wenn diese in dem vom Kultusministerium 
aufgestellten „Testkatalog“ (Anlage) aufgeführt sind. 
 
3.2 Untersuchungen und Beratungsmaßnahmen, zu deren Durchführung ein besonderes 
wissenschaftliches Studium oder eine andere spezifische Qualifikation, die durch die Beratungslehrer- 
Ausbildung nicht erworben wird, vorausgesetzt werden muss, dürfen nicht durchgeführt werden. 
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